
Die Genehmigung der      . Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans in der Fassung der
Neubekanntmachung vom  wurde gem. § 6 BauGB mit Verfügung
vom (Az.: ) - unter Maßgaben/ Auflagen - erteilt.
Von der Genehmigung ausgenommene räumliche oder sachliche Teile der      . Änderung rechtswirksamen
Flächennutzungsplans in der Fassung der Neubekanntmachung vom  sind in der Planzeichnung
grün durchkreuzt.

                                                   Oldenburg, den _________________
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems
Im Auftrage

                            _______________________________

WIRKSAMKEIT
Die Genehmigung der      . Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans in der Fassung der
Neubekanntmachung vom  ist gem. § 6 (5) BauGB ortsüblich durch das elektronische Amtsblatt
am  bekanntgemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist die      . Änderung wirksam geworden.

                                                   Wilhelmshaven, den _________________
STADT WILHELMSHAVEN

                                                   Der Oberbürgermeister
                                                   Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung

Im Auftrage

                            _______________________________
                         Fachbereichsleitung

Innerhalb von einem Jahr nach Wirksamkeit der      . Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans in
der Fassung der Neubekanntmachung vom  sind  Verletzungen von Vorschriften gem. § 215
BauGB in Verbindung mit § 214  Abs. 1-3 BauGB gegenüber der Stadt - nicht - geltend gemacht worden.

                                                   Wilhelmshaven, den __________________
                                                   STADT WILHELMSHAVEN
                                                   Der Oberbürgermeister
                                                   Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung

 Im Auftrage

                               ______________________________
                     Fachbereichsleitung
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 Verfahrensschritte Datum

 Aufstellungsbeschluss 19.02.2025

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 25.09.2025 bis einschl. 14.10.2025

 Frühzeitige Beteiligung der Behörden 25.09.2025 bis einschl. 14.10.2025

 Entwurfsbeschluss / Beschluss über die Veröffentlichung im Internet

 Zeitraum der Veröffentlichung im Internet

 Erneuter Entwurfsbeschluss / Beschluss über die erneute
Veröffentlichung im Internet

 Zeitraum der erneuten Veröffentlichung im Internet

 Feststellungsbeschluss

 Genehmigung

 Wirksamkeit

Präambel
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 58 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), in der jeweils aktuellen Fassung, hat der Rat der Stadt Wilhelmshaven
diese Änderung des Flächennutzungsplans bestehend aus der Planzeichnung beschlossen.

STADT WILHELMSHAVEN
                                                       Der Oberbürgermeister

___________________
Oberbürgermeister               

KARTENGRUNDLAGE:      Liegenschaftskarte                                         Maßstab: ______________
"Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung,   ©                                www.lgln.niedersachsen.de

Herausgeber:

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Aurich ∙ Katasteramt Wilhelmshaven

AUSARBEITUNG
Die      . Änderung des Flächennutzungsplans wurde ausgearbeitet vom Fachbereich Stadtplanung und
Stadterneuerung

Wilhelmshaven, den _____________
STADT WILHELMSHAVEN
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Stadtplanung  und Stadterneuerung
Im Auftrage

__________________         ______________________________         ___________________         ____________________
Fachbereichsleitung               Abteilungsleitung/Sachbearbeitung                   Plan gezeichnet                        Stadtbaurat
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Die Genehmigung der      . Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans in der Fassung der
Neubekanntmachung vom  wurde gem. § 6 BauGB mit Verfügung
vom (Az.: ) - unter Maßgaben/ Auflagen - erteilt.
Von der Genehmigung ausgenommene räumliche oder sachliche Teile der      . Änderung rechtswirksamen
Flächennutzungsplans in der Fassung der Neubekanntmachung vom  sind in der Planzeichnung
grün durchkreuzt.

                                                   Oldenburg, den _________________
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems
Im Auftrage

                            _______________________________

WIRKSAMKEIT
Die Genehmigung der      . Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans in der Fassung der
Neubekanntmachung vom  ist gem. § 6 (5) BauGB ortsüblich durch das elektronische Amtsblatt
am  bekanntgemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist die      . Änderung wirksam geworden.

                                                   Wilhelmshaven, den _________________
STADT WILHELMSHAVEN

                                                   Der Oberbürgermeister
                                                   Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung

Im Auftrage

                            _______________________________
                         Fachbereichsleitung

Der Rat der Stadt  Wilhelmshaven hat die      . Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans in der
Fassung der Neubekanntmachung vom   nach Prüfung der fristgemäß vorgebrachten Anregungen
in seiner Sitzung am , bestehend aus Planzeichnung und textlichen Darstellungen, zur
Feststellung beschlossen.
Die Begründung in der Fassung vom  wurde ebenfalls beschlossen und ist der     . Änderung
des rechtswirksamen Flächennutzungsplans in der Fassung der Neubekanntmachung vom  gem.
§ 5 (5) BauGB beigefügt.

Wilhelmshaven, den _________________
                                                   STADT WILHELMSHAVEN
                                                   Der Oberbürgermeister

                                                               ______________________________________
                                                                                    Oberbürgermeister

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

GENEHMIGUNG

BEITRITTSBESCHLUSS
Der Rat der Stadt Wilhelmshaven ist den in der Genehmigungsverfügung vom 
(Az.: ) aufgeführten Auflagen/Maßgaben/Ausnahmen
in seiner Sitzung am    beigetreten.

Der Flächennutzungsplan hat wegen der Auflagen/Maßgaben vom  bis  öffentlich
ausgelegen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  ortsüblich bekanntgemacht.

Wilhelmshaven, den __________________
STADT WILHELMSHAVEN
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung
Im Auftrage

                               ______________________________
                     Fachbereichsleitung
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